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Studien- und Prüfungsordnung  

für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe  
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften  

vom 27.09.2019 
 
 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 S. 2, Art. 43 Abs. 4, Art. 58 Abs. 1 S. 1, Art. 61 Abs. 2 S. 1, Abs. 

8 S. 2 und Art. 66 Abs. 1 S. 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 

2006 (GVBL S. 245, BayRS 2210-1-1-K), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 186 der Verordnung 

vom 26. März 2019 (GVBI S. 98), erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Landshut folgende Satzung: 
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§ 1 
Zweck der Studien- und Prüfungsordnung 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung dient der Ausfüllung und Ergänzung der Rahmenprü-

fungsordnung für die Fachhochschulen in Bayern (RaPO) vom 17. Oktober 2001 (GVBI S. 

686) und der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Landshut (APO) vom 20. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 2 
Studienziel 

 
(1) 1Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe hat das Ziel, Stu-

dierende durch ein praxisorientiertes Lehrangebot zur selbstständigen Anwendung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu befähigen und darauf aufbauend zur eigenver-

antwortlichen Berufstätigkeit als SozialarbeiterIn zu qualifizieren. 2Daneben sollen den Stu-

dierenden die Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, um - ungeachtet bestehender 

Zugangsvoraussetzungen – ein vertiefendes Masterstudium erfolgreich absolvieren zu kön-

nen. 

(2) 1Durch eine umfassende und ausgewogene Vermittlung der grundlegenden fachlichen 

Kenntnisse sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, Themenkomplexe und 

Problemstellungen zu erfassen und einer zielorientierten Lösung zuzuführen. 2Im prakti-

schen Studiensemester sollen die im Studium erworbenen Kenntnisse durch selbstständi-

ges, professionelles Handeln vertieft werden. 3Fakultätsübergreifende und allgemeinwis-

senschaftliche Inhalte werden durch die Elemente des „Studium Generale“ einbezogen, um 

so fächerübergreifende Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erlangen. 

(3) 1Das erfolgreich abgeschlossene Studium befähigt zu selbstständigem professionellen 

Handeln in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe. 
2Das Studium soll insbesondere fachliche, soziale und personale professionsbezogene 

Kompetenzen vermitteln, die es ermöglichen, soziale Probleme zu erfassen, zu beschrei-

ben, zu analysieren und zu erklären, Handlungspläne zu entwickeln und in der Praxis um-

zusetzen sowie das eigene professionelle Handeln der Sozialen Arbeit, insbesondere in der 

Kinder- und Jugendhilfe, theoriebezogen und gemessen an den ethischen Prinzipien der 

professionellen Sozialen Arbeit zu reflektieren.  

 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) 1Zugangsvoraussetzung zum Studium ist der Nachweis der Hochschulzugangsberechti-

gung gemäß Art. 43 Abs. 2 und 7 bzw. Art. 45 BayHSchG jeweils i.V.m. der Verordnung 

über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Freistaates Bayern 

(QualV) vom 2. November 2007 in der jeweilig geltenden Fassung. 2Das Nähere regelt 



   

die Satzung über das Verfahren der Zulassung, Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlau-

bung und Exmatrikulation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut 

vom 6. Mai 2015 in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) 1Des Weiteren setzt der Zugang zum Studium deutsche Sprachkenntnisse auf der Ni-

veaustufe B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens voraus. 2Der Nachweis 

der Deutschkenntnisse hat durch anerkannte, geeignete Sprachzertifikate zu erfolgen; 

die Nachweispflicht entfällt für Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Stu-

dienqualifikation an einer deutschsprachigen Bildungseinrichtung erworben haben. 

(3) 1Des Weiteren setzt der Zugang zum Studium im Studiengang Soziale Arbeit in der Kin-

der- und Jugendhilfe den Nachweis einer fachlich einschlägigen Vorpraxis von mindes-

tens sechs Wochen Dauer in Vollzeit oder in entsprechender Teilzeit voraus, die vor Stu-

dienbeginn abzuleisten ist (Vorpraktikum). 2Ausbildungsziel und Ausbildungsinhalt des 

Vorpraktikums bestimmen sich nach den Ausbildungsplänen für die fachpraktische Aus-

bildung an den Fachoberschulen des Freistaates Bayern. Auf Antrag bei der Prüfungs-

kommission können dementsprechende Vorleistungen anerkannt werden. 

(4) 1Auf schriftlichen Antrag an die Prüfungskommission ist die vorläufige Zulassung möglich, 

wenn Studierende das Vorpraktikum aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nach-

weislich nicht vor Aufnahme des Studiums ableisten konnten. 2Im Falle der Antragsgeneh-

migung ist das Vorpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit bis zum Ende des zweiten Se-

mesters abzuleisten. 3Die endgültige Zulassung erfolgt, wenn der Nachweis zum Ende des 

zweiten Semesters erbracht wird. 4Wird der Nachweis nicht erbracht, endet die Immatriku-

lation zum Ende des zweiten Semesters. 

 
§ 4 

Aufbau des Studiums, Regelstudienzeit 
 

(1) 1Das Studium wird als Vollzeitstudium mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern ange-

boten. 2 Für das erfolgreiche Studium werden insgesamt 210 ECTS-Punkte, d.h. Leistungs-

punkte nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS-Punkte), ver-

geben. 3In der Regel liegt der Studienbeginn im Wintersemester. 

(2) Das Vollzeitstudium umfasst sechs theoretische sowie ein praktisches Studiensemester, 

das gemäß der Anlage zu dieser Studien- und Prüfungsordnung grundsätzlich als viertes 

Studienplansemester geführt wird. 

(3) In das Studium integriert ist ein Studium Generale, das 6 ECTS-Punkte umfasst; die Mo-

dule können in beliebigen Semestern belegt werden. 

(4) 1Es ist im Rahmen des Studiums eine Bachelorarbeit anzufertigen. 2Nähere Bestimmungen 

hierzu regelt § 9.  

 
 
 



   

§ 5 
Modularisierung 

 
(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Ein Modul ist ein Verbund aus zeitlich und thematisch 

abgerundeten in sich geschlossenen und mit ECTS-Punkten belegten Lehr- und Lernein-

heiten, die unter fach- und methodenspezifischen Aspekten zusammengestellt werden. 
3Die in einem Modul zusammengefassten Lehrveranstaltungen vermitteln für die in § 2 

genannten Studienziele jeweils spezifische Kernkompetenzen. Hinzu kommen Kompeten-

zen im Rahmen des Studium Generale. 

(2) AIIe Module sind Pflichtmodule.1. Pflichtmodule sind Module eines Studienganges, die 

für alle Studierenden verbindlich sind. 

2. Die Pflichtmodule bestehen aus Pflicht- und Wahlpflichtfächern.  

(3) Die Pflichtmodule, ihre Semesterwochenstunden, die ECTS-Punkte, die Prüfungen mit Prü-

fungsdauer und die Notengewichtung der Modulnoten sowie die Zuordnung der Module zu 

den Semestern sind in der Anlage zu dieser Studien- und Prüfungsordnung festgelegt. 

Über die in der Anlage genannten Wahlpflichtfächer hinaus können weitere Wahlpflichtfä-

cher angeboten werden. Näheres hierzu regelt der Studien- und Prüfungsplan. Ein Modul 

wird mit einer Prüfung und ggf. Studienleistungen (siehe §11 Abs. 2 SPO) abgeschlossen 

(siehe Anlage der SPO). 
 

§ 6 
Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch 

 
(1) 1Die Fakultät Soziale Arbeit erstellt zur Sicherung des Lehrangebots und zur Information 

der Studierenden einen Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch, der alles Weitere 

zu den Pflichtmodulen, sowie den Ablauf des Studiums im Einzelnen festlegt, soweit dies 

nicht bereits durch diese Studien- und Prüfungsordnung abschließend geregelt wird. 2Der 

Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch ist nicht Teil dieser Studien- und Prüfungs-

ordnung. 3Er wird vom Fakultätsrat beschlossen und hochschulöffentlich bekannt ge-

macht. 4Änderungen müssen spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für 

das sie erstmals zutreffen, hochschulöffentlich bekannt gemacht werden. 

(2) Der Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch enthält insbesondere Regelungen 

und Angaben über: 

1. die Aufteilung der Semesterwochenstunden und ECTS- Punkte je Modul und Semester 

sowie die Modulverantwortliche bzw. den Modulverantwortlichen; 

2. die Pflichtmodule mit ihren Semesterwochenstunden und den zu erwerbenden ECTS-

Punkten; 

3. die Lerninhalte und Qualifikationsziele der Module; 

4. die Lehrveranstaltungsart, Lehr- und Lernformen in den einzelnen Modulen (siehe An-

lage); 



   

5. die Unterrichts- und Prüfungssprache, soweit diese nicht Deutsch ist oder sie nicht in 

der Anlage abschließend festgelegt wurde; 

6. nähere Bestimmungen zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an den Modulen 

sowie zu den Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten (insbesondere Prü-

fungsart, –dauer und -umfang) und zur Notengewichtung der Module bei der Bildung 

der Endnote des Prüfungsgesamtergebnisses (siehe Anlage); 

7. die Häufigkeit des Angebots von Modulen; 

8. den Arbeitsaufwand und die Dauer der Module; 

9. die Ziele und Inhalte des praktischen Studienabschnitts. 

(3) 1Das Studium Generale umfasst 6 ECTS-Punkte. 2Die Module des Studium Generale wer-

den in einem eigenen Katalog hochschulweit angeboten und können in beliebigen Semes-

tern belegt werden.  

(4) 1Ein Anspruch darauf, dass sämtliche vorgesehenen Wahlpflichtveranstaltungen tatsäch-

lich angeboten werden, besteht nicht. 2Ebenso wenig besteht ein Anspruch darauf, dass 

zur Wahl angebotene Lehrveranstaltungen bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl durch-

geführt werden. 3Es besteht außerdem kein Anspruch auf Teilnahme, wenn die maximale 

Teilnehmerzahl einer Veranstaltung überschritten wird; ggf. entscheidet die Reihenfolge 

des Eingangs der Anmeldungen. 4Zuletzt besteht kein Anspruch darauf, dass keine zeitli-

che Überschneidungen sämtlicher wählbaren Wahlpflichtveranstaltungen existieren.  

(5) 1Die Zulassung zur Prüfung kann von der Erfüllung einer Mindestteilnahme an Lehrveran-

staltungen abhängig gemacht werden. 2Wenn für die Zulassung zu Prüfungen die Teil-

nahme an Lehrveranstaltungen nachzuweisen ist, ist die Zulassung zur Prüfung zu versa-

gen, wenn die Lehrveranstaltungen nicht oder seltener als die festgelegte Mindestteil-

nahme besucht wurden.  

(6) 1Die Mindestteilnahme soll im Regelfall mit 70 Prozent festgelegt werden. 2Sofern es Art 

und Inhalt der Lehrveranstaltung notwendig machen, kann eine Mindestteilnahme bis 

100% festgelegt werden, z.B. bei Exkursionen, Lehrveranstaltungen zur Selbsterfahrung 

o.ä.  

(7) 1Sofern die notwendige Mindestteilnahme aus wichtigem, von der/dem Studierenden nicht 

zu vertretenen Grund, z.B. Krankheit, nicht erreicht wird, kann die erforderliche Lehrveran-

staltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederholt werden.  

 

§ 7 
Studienfachberatung und Regelungen zum Studienfortschritt 

 
(1) 1Die Studienfachberatung wird vom Fakultätsrat ernannt. 2Die vorrangige Aufgabe besteht 

in der Unterstützung und Information der Studierenden bei allen Fragen der Planung des 

Studienverlaufs und der Studienorganisation. 3Die Studienfachberatung soll insbesondere 



   

zu Beginn des Studiums, bei nicht bestandenen Prüfungen, bei geplanten Auslandssemes-

tern oder beim Wechsel des Studiengangs in Anspruch genommen werden. 

(2) 1Bis zum Ende des zweiten Semesters ist die Grundlagen- und Orientierungsprüfung erst-

malig anzutreten. 2Die Grundlagen- und Orientierungsprüfung besteht aus den Modulprü-

fungen „1.2 Theorien- und Organisationen der Sozialen Arbeit“ und „1.5 Propädeutikum“. 
3Überschreiten Studierende die Frist nach Satz 1, werden die nicht angetretenen Prüfun-

gen als erstmalig „nicht bestanden“ gewertet. 4Die Fristen können im Einzelfall auf Antrag 

an die Prüfungskommission angemessen verlängert werden, wenn sie aus wichtigen, von 

den Studierenden nicht zu vertretenden Gründen nicht eingehalten werden können. 

(3) Der Eintritt in das praktische Studiensemester setzt den Erwerb von mindestens 77 ECTS-

Punkten voraus. 

(4) 1Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit setzt den Erwerb von mindestens 138 ECTS-

Punkten voraus. 2Darin enthalten sein müssen das erfolgreiche Bestehen der Modulprü-

fungen „1.5 Propädeutikum“ und „2.3 Sozialwissenschaftliche Forschung: Methoden und 

Projekte“ sowie das erfolgreiche Bestehen des praktischen Studiensemesters bestehend 

aus den Modulen „4.1 Praxisstudium“ und „4.2 Praxisreflexion“ eingerechnet sein. 

 
§ 8 

Praktisches Studiensemester 
 
(1) 1Das praktische Studiensemester ist integraler Bestandteil des Studiums. 2Zum Eintritt in 

das praktische Studiensemester ist berechtigt, wer 77 ECTS-Punkte erworben hat. 3Dane-

ben müssen auch die in "Qualitätsstandards für das Praktikum" geregelten Anforderungen 

durch die Praxisstelle erfüllt sein. 4Die bei der/den Praxisbeauftragten erhältlichen Quali-

tätsstandards für das Praktikum sind nicht Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung.  

(2) Das praktische Studiensemester umfasst eine praktische Zeit in einer Einrichtung von we-

nigstens 22 Wochen, die in der Regel zusammenhängend, in Vollzeit und in einem Hand-

lungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe abzuleisten sind.  

(3) Das praktische Studiensemester beinhaltet ebenso praxisbegleitende Lehrveranstaltungen 

im Umfang von vier Semesterwochenstunden an der Hochschule Landshut. 

(4) 1Ist das Studienziel nicht beeinträchtigt, kann von der Nachholung von Unterbrechungen 

der praktischen Zeit in einer Einrichtung abgesehen werden, wenn der/die Studierende 

nachweist, dass er/sie diese nicht zu vertreten hat und die Anzahl der Fehltage nicht mehr 

als fünf Arbeitstage beträgt. 2Beläuft sich die Anzahl der Fehltage auf mehr als fünf Ar-

beitstage, so sind diese insgesamt nachzuholen. 3Überstunden können auf Unterbrechun-

gen angerechnet werden. 

(5) Das praktische Studiensemester ist erfolgreich abgeleistet, wenn 



   

1. die praktische Zeit in einer Einrichtung durch ein Bescheinigungsformular der Fakultät 

Soziale Arbeit („mit Erfolg“) sowie durch eine Beurteilung der Ausbildungsstelle nachge-

wiesen ist und  

2. die für die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen festgelegten Studienleistungen 

(„mit Erfolg“) vollständig erbracht wurden. 

(6) 1In begründeten Fällen ist eine Anerkennung der praktischen Zeit im Betrieb/der Einrich-

tung und/oder ein (Teil-) Erlass bzw. eine Nachholung der praxisbegleitenden Lehrveran-

staltungen möglich. 2Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die in den „Richtlinien zur 

Anerkennung von außerhochschulischen Praxisanteilen“ geregelten Kriterien erfüllt sind. 
3Die bei der Prüfungskommission einsehbaren Richtlinien zur Anerkennung außerhoch-

schulischer Praxisanteile sind nicht Teil der Studien- und Prüfungsordnung. 4Die Anerken-

nung, der Erlass bzw. die Nachholung setzt einen schriftlichen Antrag an die Prüfungs-

kommission bis zum Ende des zweiten Studiensemesters (Grundlagenstudium) voraus, 

der mit entsprechenden Nachweisen belegt werden muss. 

 
§ 9 

Abschlussarbeit 
 

(1) Mit der Bachelorarbeit sollen die Studierenden die Fähigkeit nachweisen, die im Studium 

erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in einer nach wissenschaftlichen Grundsätzen 

selbstständig erstellten Arbeit anwenden zu können. 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit wird im Regelfall im siebten Studienplansemester ausge-

geben. 2Die Ausgabe des Themas setzt den Erwerb von wenigstens 138 ECTS-Punkten 

voraus. 3In dieser Summe müssen die ECTS-Punkte für das erfolgreiche Bestehen der 

Modulprüfungen „1.5 Propädeutikum“ und „2.3 Sozialwissenschaftliche Forschung: Me-

thoden und Projekte“ sowie das erfolgreiche Bestehen des praktischen Studiensemesters 

bestehend aus den Modulen „4.1 Praxisstudium“ und „4.2 Praxisreflexion“ eingerechnet 

sein. 4Die Ausgabe des Themas und die Betreuung der Bachelorarbeit erfolgen aus-

schließlich durch hauptamtliche Dozenten/innen der Fakultät Soziale Arbeit. 5 Die letztend-

liche Bestellung erfolgt durch die Prüfungskommission.  

(3) 1Die Bachelorarbeit muss spätestens nach fünf Monaten nach Ausgabe des Themas ab-

gegeben werden. 2Die Bearbeitungsfrist kann im Einzelfall auf Antrag an die Prüfungs-

kommission angemessen verlängert werden, wenn sie aus nicht von den Studierenden zu 

vertretenden Gründen nicht eingehalten werden kann. 

 
§ 10 

Prüfungskommission 
 

(1) 1Es wird eine Prüfungskommission mit einem vorsitzenden Mitglied und zwei weiteren Mit-

gliedern gebildet, die vom Fakultätsrat bestellt werden. 2Die/der Prüfungskommissionsvor-



   

sitzende und die/der Stellvertreter/in müssen aus dem Kreis der Professorinnen und Pro-

fessoren stammen, das übrige Mitglied kann auch hauptamtliche Dozentin und Dozent der 

Fakultät sein. 3Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidungen mit der Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen. 4Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzen-

den, bei dessen/deren Abwesenheit die Stimme der/des Stellvertreterin/Stellvertreters. 5Die 

Prüfungskommission kann auch für weitere Studiengänge der Fakultät zuständig sein. 

(2) Auf Antrag entscheidet die Prüfungskommission über die Anrechnung von Leistungen. 

 

§ 11 
Bewertung von Prüfungsleistungen und Ermittlung des Prüfungsgesamtergebnisses 

 
(1) Die Art der Modulprüfungsleistung kann eine schriftliche Prüfung (Dauer zwischen 60 und 

120 Min), eine mündliche Prüfung (Dauer zwischen 15 und 60 Min) oder eine Hausarbeit 

(Umfang zwischen 15 und 25 Seiten). 

(2) 1Studienleistungen in Wahlpflichtfächern können schriftliche mündliche, praktische Tätig-

keiten oder Projekttätigkeiten oder eine Kombination aus diesen sein. 2Studienleistungen 

werden mit den Prädikaten „mit Erfolg“ und „ohne Erfolg“ bewertet (vgl. Anlage der SPO). 

(3) 1Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können die ganzen Notenziffern 1 

bis 5 um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden, wobei die Noten 0,7 und 4,3, 4,7 und 5,3 aus-

geschlossen sind. 2Sind die Noten mehrerer Prüfungsleistungen zu einer Endnote (Modul-

note) zusammenzufassen, ergibt sich diese aus dem auf eine Nachkommasteile abgerun-

deten arithmetischen Mittel. 3Prüfungsleistungen, auf denen keine Endnoten beruhen, wer-

den mit den Prädikaten "mit Erfolg“ und "ohne Erfolg“ bewertet. 

(4) Das Prüfungsgesamtergebnis ergibt sich aus dem auf eine Nachkommastelle abgerunde-

ten arithmetischen Mittel aus den endnotenbildenden Prüfungsleistungen gemäß der An-

lage zu dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

(5) Auf Grund des Prüfungsgesamtergebnisses wird gemäß den Bestimmungen der RaPO ein 

Gesamturteil gebildet. 

 
§ 12 

Zeugnis und akademischer Grad 
 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. 2Dieses weist die Prä-

dikate sowie die Endnoten aller bestehenserheblichen Module aus. 3Als Anhang zum 

Zeugnis wird ein Diploma Supplement zur Studiengangerläuterung in englischer Sprache 

ausgestellt. 

(2) Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad  

"Bachelor of Arts", Kurzform "B.A."  

verliehen. 

(3) Über die Verleihung des akademischen Grades wird eine Urkunde ausgestellt. 



   

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am·1.10.2019 in Kraft. 

(2) Sie gilt für Studierende, die das Studium zum Wintersemester 2019/20 oder später auf-

nehmen. 



   

Anlage: Übersicht über die Module 
 

* 100% Anwesenheit 

** 70% Anwesenheit 
1 Präsentationen (10-20 min) und/oder Ausarbei-
tung (5-20 Seiten) 
2 Portfolio: Praxisbericht bestehend aus drei Teil-
aufgaben die entweder mündlich (5-10 min) oder 
schriftlich (5-20 Seiten) zu erbringen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 4  5  6  7  8 9 10  11 

Modul Modulname / Fächer-
name 

Art des 
Moduls 
/Fächer-
art 

Art der 
Lehr- 

veranstal-
tungen 

ECTS SWS  Prüfungen,  
Art / Dauer in 

Min. 

Studien-leis-
tungen1 

Zulassungs-
voraus-set-

zungen 

Noten-ge-
wichtung für 
das Modul 

Sprache 

Grundlagenstudium – 1. Semester 

J1.1  Menschliches Verhal-
ten, Entwicklung, Erzie-
hung und Bildung  

PFM 
(2 PF, 

1 WPF) 

SU, Ü 6  6 gschrP / 60 m.E./o.E.  1  deutsch 

J1.1.1 Psychologische Grund-
lagen 

PF   2     deutsch 

J1.1.2 Pädagogische Grundla-
gen 

PF   2     deutsch 

J1.1.3 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Psychische Störungen 
– Einführung, Grundla-
gen, Störungsgenese 

         

 Kultur, Bildung und So-
ziale Arbeit 

         

 Einführung in die philo-
sophische Anthropolo-
gie 

         

 Grundlagen der Geron-
tologie 

         

J1.2 Theorien und Organi-
sationen der Sozialen 
Arbeit 

PFM  
(2 PF,  

1 WPF) 

SU, Ü 6 6 gschrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J1.2.1 Theorieentwicklung in 
der Sozialen Arbeit 

PF   2     deutsch 

J1.2.2 Organisationen und 
Träger der Sozialen Ar-
beit 

PF   2     deutsch 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1.2.3 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Wo(rauf) steht Soziale 
Arbeit? Zeitgenössi-
sche Theorien vor aktu-
ellem gesellschaftlich-
kulturellem Hintergrund 

         

 Geschichte der Sozia-
len Arbeit 

         

 Geschichte der Kinder- 
und Jugendhilfe 

         

 Theoretische Grundla-
gen in der Sozialen Ar-
beit mit alten Men-
schen 

         

J1.3 Gesellschaft und Politik PFM  
(2 PF,  

1 WPF) 

SU, Ü 6 6 gschrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J1.3.1 Der soziologische Blick 
auf moderne Gesell-
schaften 

PF   2     deutsch 

J1.3.2 Theorien politischen 
Handelns 

PF   2     deutsch 

J1.3.3 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Public Health          

 Zum aktuellen Wandel 
der Parteienlandschaft 
in Deutschland 

         

 Aktuelle Vorurteils-for-
schung und sozial-pä-
dagogische Praxis, 
Rassismus, Antisemi-
tismus und Muslim-
feindschaft 

         

 Lebenswelt Gehörloser          



   

 Soziale Ungleichheit 
und Geschlechter-ver-
hältnisse 

         

J1.4 Strukturen des Rechts PFM  
(2 PF) 

SU, Ü 6 4 gschrP / 90   1 deutsch 

J1.4.1 Einführung in das Öf-
fentliche recht 

PF   2     deutsch 

J1.4.2 Einführung in das Pri-
vate Recht 

PF   2     deutsch 

J1.5 Propädeutikum PFM  
(2 PF) 

SU, Ü 6 4 Hausarbeit 
(20-25 S.) 

  1 deutsch 

J1.5.1 Einführung in die Tech-
niken wissen-schaftli-
chen Arbeitens mit 
Übungen** 

PF   2     deutsch 

J1.5.2 Propädeutisches Tuto-
rium** 

PF   2     deutsch 

Grundlagenstudium – 2. Semester 
 

J2.1 Handlungskompetenz - 
Basisstrategien 

PFM  
(1 PF, 

 2 WPF) 

SU, Ü 9 6 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J2.1.1 Einführung in die Hand-
lungskonzepte der So-
ziale Arbeit 

PF   2     deutsch 

J2.1.2 Gesprächsführung und 
Beratung** 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

J2.1.3 Soziale Gruppen-ar-
beit**  

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

J2.2 Wissenschaft und Pra-
xis Sozialer Arbeit 

PFM  
(1 PF,  

1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J2.2.1 Gesellschaftliche Funk-
tion der Sozialen Arbeit 

PF   2     deutsch 

j2.2.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Praxisfelder der Sozia-
len Arbeit 

         



   

 Professionalisierung 
der Sozialen Arbeit 

         

 Einführung in die Sozi-
alwirtschaft 

         

 Soziale Arbeit als Men-
schenrechtsprofession 

         

 Soziale Arbeit als wis-
senschaftliche Disziplin 

         

J2.3 Sozialwissenschaftliche 
Forschung: Methoden 
und Projekte  

PFM  
(1 PF,  

2 WPF) 

SU, Ü, P 6 6 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J2.3.1 Einführung in die Me-
thoden empirischer So-
zialforschung 

PF   2     deutsch 

J2.3.2 Datenerhebung, Daten-
eingabe und Datenana-
lyse – Empirie und Sta-
tistik** 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

J2.3.3 Projektwerkstatt in Ko-
operation mit freien und 
öffentlichen Trägern 
der Sozialen Arbeit 
(incl. 90 Stunden Pra-
xistätigkeit)**, z.B. 

WPF   2  Projektbericht 
(max. 10 Sei-

ten) 

  deutsch 

 Offenes Spieleangebot          

 Jugendhilfe          

 Resozialisierung          

 Außerschulische Bil-
dungsarbeit 

         

J2.4 Sozialleistungsrecht 
und Formen des Zu-
sammenlebens 

PFM  
(2 PF,  

1 WPF) 

SU, Ü 6 6 gschrP / 90 m.E./o.E.  1 deutsch 

J2.4.1 Sozialrecht PF   2     deutsch 

J2.4.2 Ehe- und Familienrecht PF   2     deutsch 



   

J2.4.3 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Strafrecht          
 Gesundheitsbezogenes 

Recht 
         

Spezialisierung I – 3. Semester 

J3.1 Handlungskompetenz – 
Differenzielle Methoden 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J3.1.1 Beratung in der Sozia-
len Arbeit 

PF   2     deutsch 

J3.1.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans**, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Gesprächsführung und 
Beratung 

         

 Erlebnispädagogik          

 Soziale Gruppenarbeit 
mit älteren Menschen 

         

 KonTEXT – Lesepro-
jekt mit straffälligen Ju-
gendlichen im Jugend-
arrest (JAA) Landshut 

         

J3.2  Entwicklungswissen-
schaftliche Grundlagen 
in der Kinder- und Ju-
gendhilfe (Interdiszipli-
näre Zugänge) 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J3.2.1 Entwicklungswissen-
schaftliche Grundlagen 

PF   2     deutsch 

J3.2.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 



   

 Die Gestaltung des ei-
genen Selbst - Identi-
tätsprojekte in der Ado-
leszenz 

         

 Erziehungswissen-
schaftliche Grundlagen 
für die Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 

         

J3.3  Organisationsformen 
und Handlungsfelder 
der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J3.3.1 Bundes-, Länder- und 
kommunale Jugendhil-
festrukturen sowie 
Leistungen nach dem 
SGB VIII 

PF   2     deutsch 

J3.3.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Kinder- und Jugend-hil-
feplanung 

         

 Sozialraumorientierung 
in der Kinder- und Ju-
gendhilfe 

         

J3.4 Kinder- und Jugend-hil-
ferecht 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J3.4.1 Grundlagen des Kin-
der- und Jungendhilfe-
rechts und ergänzende 
Rechtsgebiete 

PF   2     deutsch 

J3.4.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Finanzierungsgrundla-
gen mit Blick auf Kin-
der- und Jugendhilfe 

         



   

 Internationale Rechts-
fragen in der Kinder- 
und Jugendhilfe 

         

J3.5 Kinderschutz in Theorie 
und Praxis 

PFM  
(2 PF) 

SU, Ü 6 4 gschrP / 60   1 deutsch 

J3.5.1 Rechtliche Rahmenbe-
dingungen und Koope-
rationsstrukturen im 
Kinderschutz 

PF   2     deutsch 

J3.5.2 Sozialwissenschaftliche 
Theorien zum Kinder-
schutz 

PF   2     deutsch 

Praktisches Studiensemester – 4. Semester 

J4.1 Praxisstudium PFM 
(1 PF) 

Pr 25  Pr  mind. 77 
ECTS 

m.E./o.E. deutsch 

 22 Wochen Vollzeit-
praktikum in einem ein-
schlägigen Hand-lungs-
feld der Kinder- und Ju-
gendhilfe 

PF         

J4.2 Praxisreflexion PFM 
(2 WPF) 

Ü 5 4  m.E./o.E. mind. 77 
ECTS 

m.E./o.E. deutsch 

J4.2.1 Praxisbegleitende Klein-
gruppe* 

WPF   2  Portfolio2   deutsch 

J4.2.2 Praxisbegleitendes Se-
minar*, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Deeskalation          

 Einbeziehung von Kin-
der und Jugendlichen 

         

 Konflikte institutionell 
analysieren 

         

Spezialisierung II – 5. Semester 

J5.1 Handlungskompetenz – 
Diagnostik in der Kin-
der- und Jugendhilfe 

PFM  
(2 PF) 

SU, Ü 6 4 gschrP / 60   1 deutsch 

J51.1 Klinische Entwicklungs- 
psychologie 

PF   2     deutsch 

J5.1.2 Diagnostik in der Kin-
der- und Jugendhilfe 

PF   2     deutsch 



   

J5.2  Lebens- und Problem-
lagen im Kindes- und 
Jugendalter 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J5.2.1 Risiko- und Konfliktpo-
tentiale aus sozialwis-
senschaftlicher Sicht 

PF   2     deutsch 

J5.2.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Adoleszenz, Migration 
und soziale Exklusion 

         

 Familiäre Konfliktkons-
tellationen vor Gericht 
und das Kindeswohl 

         

J5.3 Sozialwissenschaftliche 
Grundlagen der Kinder- 
und Jugendhilfe 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J5.3.1 Lebenslage Kindheit, 
Jugend und Familie im 
Spiegel der Forschung  

PF   2     deutsch 

J5.3.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Kinder-, Jugend- und 
Familienpolitik 

         

 Kinder psychisch und 
suchtkranker Eltern 

         

J5.4  Kindertagesstätten-be-
treuung und Förderung 
der Erziehung in der 
Familie 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J5.4.1 Familienförderung, -bil-
dung und -beratung 

PF   2     deutsch 

J5.4.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 



   

 Formen der Kinderta-
gesbetreuung und 
Frühförderung 

         

 Frühe Hilfen          

J5.5  Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 mP / 30 m.E./o.E.  1 deutsch 

J5.5.1 Jugendsozialarbeit PF   2     deutsch 
J5.5.2 Auswahl aus Ange-bo-

ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Jugendarbeit und Ju-
gendbildungsarbeit 

         

 Diversity-Ansätze in 
der Offenen Jugendar-
beit 

         

Spezialisierung III – 6. Semester 

J6.1 Forschungs- und Ent-
wicklungswerkstatt 

PFM 
(1 WPF) 

P 6 4 Forschungs-
bericht (max. 
15 S. / Prä-
sentation) 

  m.E./o.E. deutsch 

J6.1.1 Forschungs- und Ent-
wicklungswerkstatt in 
Kooperation mit freien 
und öffentlichen Trä-
gern der Sozialen Ar-
beit**, z.B. 

WPF   4      

 Pflege, Migration und 
soziale Kohäsion 

         

 Evaluation des Praxis-
semesters an der 
Hochschule Landshut 

         

 Rechtliche Rahmen-be-
dingungen der Digitali-
sierung in der Sozialen 
Arbeit 

         



   

 Autoethnographische 
Forschung: Annäher-
ungen an Bildende 
Kunst und Schlüsse für 
die Soziale Arbeit  

         

 „Wir haben Bock, was 
zu erreichen!“ – Innen-
sichten geflüchteter Ju-
gendlicher auf das 
Thema Bildung im Kon-
text von Flucht und 
Migration 

         

 Professionell handeln 
in der Klinischen Sozi-
alarbeit - Was ist das 
und wie geht das? 

         

 Genderkritische Analy-
sen politischer Partizi-
pation junger Frauen 

         

 Gestresste Mütter = ge-
stresste Familien? 

         

J6.2 Teilstationäre und stati-
onäre Hilfen zur Erzie-
hung 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J6.2.1 Stationäre und teilstati-
onäre Hilfen zur Erzie-
hung 

PF   2     deutsch 

J6.2.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Fallwerkstatt zu statio-
nären und teilstationä-
ren Erziehungshilfen 

         

 Zusammenarbeit mit 
Eltern durch Bildungs- 
und Erziehungspaten-
schaften 

         

J6.3 Ambulante Hilfen zur 
Erziehung 

PFM  
(1 PF, 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 



   

 1 WPF) 

J6.3.1 Ambulante Hilfen zur 
Erziehung 

PF   2     deutsch 

J6.3.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Fallwerkstatt zu den 
verschiedenen Hilfefor-
men 

         

 Fallwerkstatt zur Erzie-
hungsberatung 

         

J6.4 Gesundheitsbezogene 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J6.4.1 Gesundheitsförderung 
und Prävention 

PF   2     deutsch 

J6.4.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Klinische Sozialarbeit 
mit Kinder und Jugend-
lichen mit Essstörun-
gen 

         

 Leitbild Inklusion in Ein-
richtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe 

         

J6.5 Jugendhilfe in öffentli-
cher Verantwortung 

WPFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 6 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J6.5.1 Organisation, Aufgaben 
und sozialadministra-
tive Grundsätze 

PF   2     deutsch 

J6.5.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 



   

 Jugendkriminalität und 
die Praxis der Jugend-
gerichtshilfe (JGH) 

         

 Wirkungsforschung und 
Evaluation 
 
 
 

         

Vertiefungsstudium – 7. Semester 
 

J7.1  Bachelorarbeit PFM  
(1 WPF) 

SU 14 1 BA  mind. 138 
ECTS 

3 deutsch 

J7.1.1 Begleitseminar Ba-
chelorarbeit** 

WPF   1     deutsch 

J7.2  Berufliches und berufs-
ethisches Selbstver-
ständnis 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 5 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J7.2.1 Berufliches und berufs-
ethisches Selbstver-
ständnis in der Sozia-
len Arbeit 

PF   2     deutsch 

J7.2.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Fachliche Standards 
der Sozialen Arbeit 

         

 Formen und Wirkung 
von Supervision 

         

 Wertewerkstatt          

 Ethik und Herausforde-
rungen der Online-Be-
ratung bzw. von On-
line-Gruppen  

         

 Fallarbeit: ethische 
Konflikte in der Praxis 
Sozialer Arbeit 

         

J7.3  Studium Generale PFM  
(3 WPF) 

SU, Ü 6 6 LN   m.E./o.E.  



   

J7.3.1 Die zur Auswahl ste-
henden Lehrver-anstal-
tungen sind dem se-
mesteraktuellen Ange-
bot der Fakultät IDS zu 
entnehmen 

WPF   2      

J7.3.2 WPF   2      

J7.3.3 WPF   2      

J7.4  Soziale Arbeit und sozi-
alwirtschaftliche Praxis 

PFM  
(1 PF, 

 1 WPF) 

SU, Ü 5 4 schrP / 60 m.E./o.E.  1 deutsch 

J7.4.1 Organisationen, deren 
Steuerung und Füh-
rung in der Sozialwirt-
schaft 

PF   2     deutsch 

J7.4.2 Auswahl aus Ange-bo-
ten des semester-aktu-
ellen Studien- und Prü-
fungsplans, z.B. 

WPF   2  Präsentation / 
Ausarbeitung 

  deutsch 

 Dienstleistungs-ma-
nagement 

         

 Finanzierung, Planung 
und Steuerung sozialer 
Hilfen 

         

 Qualitätsmanagement 
in der Sozialen Arbeit 

         

 Projektmanagement          
 Finanzierung sozialer 

Dienste 
         

 Fallwerkstatt Recht          
Insgesamt 
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Abkürzungsverzeichnis: 

A Ausarbeitung Pr Praktikum 

Abs.  

 

Absatz QualV Verordnung über die Qualifikation für ein Studium in Bay-
ern 

APO Allgemeine Prüfungsordnung RaPO Rahmenprüfungsordnung 

Art. Artikel Ref Referat 

BA Bachelorarbeit S Seminar 

BayHSchG Bayerisches Hochschulgesetz gschrP gemeinsame schriftliche Prüfung 

  schrP schriftliche Prüfung 

bST Begleitende Studientätigkeit S Studienarbeit 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem 

SU seminaristischer Unterricht 

GER Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen 

SWS Semesterwochenstunde 

LN Leistungsnachweis TOMA Studienstruktur während des dritten, vierten und sechsten 
Semesters. Die Module beschäftigen sich mit den Grund-
themen der Sozialen Arbeit (Kultur, Gesundheit, Sozialer 
Raum, Soziale Ungleichheit) und fokussieren dabei je unter-
schiedliche Wissensformen: Theoriewissen (T), Organisati-
onswissen (O), Methodenwissen (M), Anwendungswissen 
(A). 

m.E. mit Erfolg Ü Übung 

mP Mündliche Prüfung WPF Wahlpflichtfach 

o.E. ohne Erfolg WPFM Wahlpflichtmodul 

PL Prüfungsleistung ZU Zulassungsvoraussetzung 

P Projekt   

PF Pflichtfach   

PFM Pflichtmodul   

PA  Projektarbeit   

    

    



   

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Landshut vom  
23.07.2019 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Hochschule 
Landshut. 

 

Landshut, 27.09.2019 

Der Präsident 

 

gez. Prof. Dr. Karl Stoffel   

    

Diese Satzung wurde am 27.09.2019 in der Hochschule Landshut niedergelegt. Die Nieder-
legung wurde am 27.09.2019 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag der  
Bekanntmachung ist daher der 27.09.2019. 


